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Friedrich Hehr (1879  –1952)
»Ein Reisender in Sachen Tod«

Scharfrichter bildeten das letzte Glied in der Akteurskette der  
NS-Justiz. Verhängten Gerichte Todesurteile, erhielten sie den Auftrag 
zur Vollstreckung. Friedrich Hehr, geboren am 21. September 1879  
in Korb bei Waiblingen, war ab 1925 zunächst Gehilfe des württem-
bergischen Scharfrichters Karl Holzner. Im Frühjahr 1934 übernahm  
er dessen Amt. Als er 1937 die Forderung ablehnte, seinen Wohn- 
sitz für eine bessere Einsetzbarkeit im Westen und Norden Deutsch-
lands von Stuttgart nach Hannover zu verlegen, wollte das Reichs-
justizministerium ihn nicht weiterbeschäftigen. Nachdem er schließlich 
eingewilligt hatte, wurde er einer der wichtigsten Scharfrichter des 
Deutschen Reiches. An den Richtstätten in Köln, Wolfenbüttel, 
 Breslau, Kattowitz und in anderen Städten tötete er Hunderte Verur-
teilte. Bis auf wenige Ausnahmen nahm Friedrich Hehr ebenfalls  
die über 400 nachweisbaren Hinrichtungen im Untersuchungsgefäng-
nis  Hamburg vor, darunter auch von wehrmachtgerichtlich verur- 
teilten Frauen und Männern. Nach Kriegsende war er im Dienst der 
west lichen Besatzungsmächte weiter als Scharfrichter tätig.  
Friedrich Hehr starb 1952 in Hannover.

Friedrich Hehr, nicht datiert.

Friedrich Hehr wurde 1879 als Friedrich Steudle geboren. Der Sohn 
eines Webers und Polizeidieners besuchte in Hertmannsweiler  
(heute ein Stadtteil von Winnenden) die Volksschule und nahm als 
Soldat am Ersten Weltkrieg teil. Seinen Lebensunterhalt bestritt er 
als  In haber eines Fuhrgeschäfts, Alteisenhändler und Tagelöhner. Ab 
1925 war Friedrich Hehr nebenberuflich erster Gehilfe des würt-
tembergischen Scharfrichters Karl Holzner. Nach dessen Ausschei-
den 1934 exekutierte er im Mai 1935 in Ulm erstmals selbst Ver  - 
ur teilte. Das Foto stammt aus einem Artikel des »Wolfenbütteler An-
zeigers«, der mit Bezug auf die großen Entfernungen, die Friedrich 
Hehr bei seinen Fahrten zu den Richtstätten zurücklegen musste,  
die Überschrift »Ein Reisender in Sachen Tod« trug.

Wolfenbütteler Anzeiger, 15. August 1991

Auftrag an den Scharfrichter, 8. Juni 1944.

Sollte ein kriegsgerichtliches Todesurteil mittels Fallbeil oder Strang vollstreckt 
 werden, erfolgte die Hinrichtung in einer der Richtstätten der zivilen Reichs  - 
justiz verwaltung. Diese befanden sich in der Regel in Gefängnissen oder Zucht - 
häusern. Der Auftrag wurde dem Scharfrichter unmittelbar vor der Hinrichtung  
ausgehändigt. Das hier abgebildete Dokument trägt den handschriftlichen  Vermerk  
»ungültig«. Es blieb erhalten, weil der Vollstreckungstermin für den wegen  
Fah nen flucht verurteilten Wilhelm Hinz vom 12. Juni auf den 10. Juli 1944 ver-
schoben und für Friedrich Hehr daher ein neuer Auftrag ausgestellt wurde.

Staatsarchiv Hamburg, 242-1 II, Abl. 12, Nr. 199

»Forderungsnachweis« Friedrich Hehrs für eine Hinrichtung  
im Untersuchungsgefängnis Hamburg, 26. November 1940.

Die Tätigkeit als Scharfrichter entwickelte sich zur lukrativen Einkommens-
quelle für Friedrich Hehr. Er erhielt vom Reichsjustizministerium nicht  
nur ein jährliches Entgelt in Höhe von 3000 Reichsmark, sondern auch  
eine Sondervergütung von bis zu 65 Reichsmark pro Hinrichtung. Das  
damalige monatliche Durchschnittseinkommen betrug in Deutschland 
knapp 200 Reichsmark. Der NS-Staat entlohnte damit den Scharfrichter 
besser als beispielsweise Pflichtverteidiger, die Angeklagten vor Kriegs-
gerichten beistanden. Der in dem Dokument erwähnte Hingerichtete, 
Erich Hebst, war am 27. September 1940 vom Gericht des Höheren 
 Fliegerausbildungskommandeurs 2 in Barth/Vorpommern zum Tode ver- 
urteilt worden.

Bundesarchiv-Militärarchiv, Pers 15/9939, Bl. 53

Mitteilung des Untersuchungsgefängnisses Hamburg  
über vollstreckte Todesurteile, 9. November 1944.

Alle Richtstätten meldeten regelmäßig die Zahl der vollstreckten Todes-
urteile an das Reichsjustizministerium. Exekutionen für Kriegsgerichte 
wurden gesondert aufgeführt, da es sich um Vollstreckungen für Dienst-
stellen aus einem anderen Zuständigkeitsbereich handelte. Grundlage 
für die vor allem zwischen 1943 und 1944 starke Inanspruchnahme 
 ziviler Richtstätten durch die Militärjustiz war eine Vereinbarung zwi-
schen Reichsjustizministerium und Wehrmacht. Das Ministerium stellte 
dem Militär seine Richträume, Richtgeräte und Scharfrichter zur Ver-
fügung.

Bundesarchiv, R 3018/NJ-R-5, Bl. 410

Schreiben des niedersächsischen Justizministeriums,  
19. Januar 1948.

Auch nach Kriegsende vollstreckte Friedrich Hehr Todesurteile, nun für 
die Besatzungsmächte in der britischen und US-ameri kanischen Zone.  
In dieser Zeit gehörte das Hamburger Untersuchungsgefängnis wiede-
rum zu jenen Orten, an denen der Scharfrichter  tätig war. Zwischen 1945 
und 1949 nahm er dort mindestens 14 Exekutionen vor. 1949 endete  
die Tätigkeit Friedrich Hehrs. Da mit Inkrafttreten des Grundgesetzes die 
 Todesstrafe in der Bundesrepublik Deutschland abgeschafft war, kün-
digte der nieder sächsische Justizminister im Sommer des Jahres den 
Vertrag, der mit Hehr – zu Konditionen wie zuvor bis zum 8. Mai 1945 – 
bestanden hatte.
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